
D. Verfahrensvermerke
1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ...................... gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde am ................... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung 
und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans  in der Fassung vom .......................  
hat in der Zeit vom ....................... bis ...................... stattgefunden. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ....................... 
hat in der Zeit vom .......................  bis .......................  stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der vom Gemeinderat am .................. gebilligten 
Fassung vom ....................... wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ......................... bis ........................... 
beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der vom Gemeinderat am .................. gebilligten 
Fassung  vom ....................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom ....................... bis .................. öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Holzheim am Forst hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ................... den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ........................... als Satzung 
beschlossen.

Holzheim am Forst,  den ...........................

..............................................................................................................
7. 1. Bürgermeister Andreas Beer

8. Ausgefertigt

Holzheim am Forst,  den ...........................

..............................................................................................................
9. 1. Bürgermeister Andreas Beer

10. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3 
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit 
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan 
ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Holzheim am Forst,  den ...........................

..............................................................................................................
1. Bürgermeister Andreas Beer
Für die Planung:
Sulzbach-Rosenberg, den ....................

..........................................................
NEIDL+NEIDL Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Partnerschaft mbB

9.2.2 Pflege:
• Bei streifiger Umsetzung der Maßnahme: Streifenbreite mindestens 20 m
• Im gesamten Bereich der Maßnahme ist auf den Einsatz von Dünge- und

Pflanzenschutzmitteln, sowie die mechanische, chemische und thermische
Unkrautbekämpfung zu verzichten.

• zwischen dem 15.03. und 01.08 keine Mahd oder Bodenbearbeitung und kein
Befahren der Fläche zulässig

• einmalige Mahd nur zulässig, wenn der Aufwuchs nach dem ersten Jahr so
dicht und hoch, sodass die Fläche dadurch kein geeignetes Feldlerchenhabitat
mehr darstellt

• Mindestdauer von zwei Jahren auf der selben Fläche, danach sind
Bodenbearbeitung und Neuansaat im Spätsommer/Herbst, oder Flächenwechsel
gestattet

• Rotation möglich: Lage der Blühfläche und Ackerbrache jährlich bis spätestens
alle drei Jahre wechselnd

• Bei Flächenwechsel: Belassen der Maßnahmenfläche bis Frühjahrsbestellung,
um Winterdeckung zu gewährleisten

10. Immissionsschutz
9.1 Von den Modulen  darf keine störende Blendwirkung ausgehen. 
Verkehrsteilnehmer dürfen durch die Module nicht geblendet werden. Zur 
Minimierung von Blendwirkungen werden blendarme PV-Module verwendet.
Sollte sich nach Inbetriebnahme der Anlage eine Blendwirkung herausstellen, ist 
eine Abschirmung anzubringen. Diese kann entweder in Form von entsprechend 
dimensionierten Gehölzpflanzungen oder baulichen Maßnahmen am Zaun 
ausgeführt werden. Der Zaun darf dafür in notwendigem Maße am Ort der 
Blendschutzmaßnahme erhöht werden.

10.2 Die von der Anlage ausgehenden Geräusche, wie tieffrequente vom 
Transformator abstrahlende Geräusche, oder der Lärm, den Wartungsarbeiten 
verursachen, müssen bei nächstgelegenen Wohngebäuden die in der TA Lärm 
genannten Anforderungen erfüllen.

10.3 Eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage ist unzulässig.

11. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

11.1 Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes

11.2 Vorhaben- und Erschließungsplan/Durchführungsvertrag
Entsprechend § 12 Abs. 3 BauGB wird der Vorhaben- und Erschließungsplan 
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.
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Vorhabenbezogener Bebauungs- und Grünordnungsplan
'Solarpark Hintere Zell'

Sondergebiet Photovoltaik

Planungsrechtliche Voraussetzungen:
Die Gemeinde Holzheim am Forst erlässt gemäß § 2 Abs. 1, § 9 und § 12 des Baugesetzbuches 
(BauGB) , Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), Art. 81 Bayer. 
Bauordnung (BayBO), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), 
der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(PlanzV 90) folgende Satzung. Die o.a. Rechtsgrundlagen gelten in der jeweils zum Zeitpunkt 
des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung:

C. Hinweise

Hinweise durch Text:
1. Sollten im Zuge der Errichtung oder des Betriebes der Photovoltaikanlage Schäden an 

Flurwegen enstehen sind diese Schäden durch den Betreiber der Anlage zu beseitigen.
2. Sollten bei den Bauarbeiten Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen oder eine 

Altlast bekannt werden, sind unverzüglich das Wasserwirtschaftsamt und das 
Landratsamt Regensburg zu informieren.

3. Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare 
und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden. Bei Erdarbeiten zu Tage kommende 
Metall-, Keramik- oder Knochenfunde sind umgehend dem Landratsamt oder dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. (Art. 8 DSchG)
Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich 
der unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen.
Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum 
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet.

4. Hinweise zur Erschließung und Wegeführung
1. Innere Erschließung
Die inneren Erschließungsstraßen und Zuwegungen innerhalb des Geltungsbereichs sind
entsprechend den „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflächen“ (RStO 12/24) auszubilden. Die Befestigung ist dauerhaft tragfähig,
frostunempfindlich und für den Betrieb der Photovoltaikanlage geeignet herzustellen.
2. Kurvenradien und Schleppkurven
Kurvenradien, Wendeanlagen und Einmündungsbereiche sind nach den einschlägigen
Schleppkurvenmodellen (z. B. für Feuerwehrfahrzeuge gemäß DIN 14090) auszubilden.
Die durchgängige Zugänglichkeit für Rettungskräfte, Wartungsfahrzeuge und
landwirtschaftlichen Verkehr ist dauerhaft sicherzustellen.
3. Anbindung an das bestehende Wegenetz
Die Anbindung an das öffentliche Wegenetz erfolgt ebenfalls nach den Vorgaben der RStO
12/24. Vorhandene Feld- und Wirtschaftswege dürfen in ihrer Funktion nicht
beeinträchtigt werden.
4. Baustraßen
Temporär erforderliche Baustraßen für die Errichtung der Anlage sind in
wassergebundener oder gleichwertiger Bauweise herzustellen. Nach Abschluss der
Bauarbeiten sind diese zurückzubauen oder in den dauerhaften Erschließungszustand zu
überführen.
5. Sichtdreiecke:
An allen Zufahrten zu öffentlichen Verkehrsflächen sind Sichtdreiecke entsprechend den
Regelwerken (z. B. RAS-K, VwV-StVO) dauerhaft freizuhalten.
In diesen Bereichen dürfen keine baulichen Anlagen, Hecken, Zäune, Anpflanzungen
oder sonstige Sichthindernisse errichtet oder gepflanzt werden, die die Verkehrssicherheit
beeinträchtigen könnten.
Dies gilt auch für Maßnahmen auf angrenzenden privaten Grundstücken.
6. Zufahrt zur Anlage:
Die Baustellen- und Betriebszufahrt zur Photovoltaikanlage hat ausschließlich über die
ausgebaute Erschließungszufahrt an der Südseite des Flurstücks bei Dornau zu erfolgen.
Eine Anlieferung über andere Feld- oder Wirtschaftswege ist nicht zulässig.
Während der Bauzeit ist sicherzustellen, dass der Verkehr auf den angrenzenden
Kreisstraßen nicht behindert wird.

5. Der Verkehr darf durch die Bauarbeiten und dem Betreiben der Photovoltaikanlage nicht
behindert werden. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dürfen zu keiner Zeit
eingeschränkt werden.

6. Bei der Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen kann es zu
Staubablagerungen auf den Modulen kommen. Diese sind vom Betreiber der Anlage
entschädigungslos hinzunehmen. Im Extremfall können Steinschläge durch rotierende
Maschinen nicht ausgeschlossen werden. Grundsätzlich ist eine ordnungsgemäße
Landbewirtschaftung auf den umliegenden Flächen von Seiten des Betreibers zu dulden.

7. Zufahrten zu angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen sind dauerhaft sicherzustellen.
Einschränkungen sind nur vorübergehend zulässig und bedürfen einer rechtzeitigen
Abstimmung mit den betroffenen Landwirten.

8. Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans Überflutungen
auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen.

9. Im Zuge der baulichen Umsetzung sind Möglichkeiten zur Schaffung kleinräumiger
Rückhaltestrukturen, z. B. durch flache Aufwallungen quer zur Hangrichtung, im Rahmen
der technischen Machbarkeit zu prüfen. Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit dem
Vorhabenträger

10. Die Baugrunderkundung und Sicherung gegen Schicht- oder Grundwasser obliegen dem
Bauherrn.

11. Im Plangebiet besteht ein geringes Restrisiko für Set-zungen oder Erdfälle aufgrund
verkarstungsfähiger Gesteine. Sollten während der Bauausführung Geländeabsenkungen
oder Hohlräume festgestellt werden, ist unverzüglich ein qualifizierter Ingenieurgeologe
hinzuzuziehen.

Hinweise durch Planzeichen:
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Anbauverbotszone Kreisstraße R38 und R15

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Sondergebiet Photovoltaik (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
Auf dem Grundstück  Fl.-Nr. 705 (TF) und 707 (TF) Gmkg. Bubach am Forst.
Zulässig ist die Errichtung von freistehenden (gebäudeunabhängigen) 
Photovoltaikmodulen sowie der Zweckbestimmung des Sondergebietes 
unmittelbar dienende Nebenanlagen wie technische Einrichtungen zur Erzeugung, 
Umwandlung, Speicherung und Abgabe mit Netzbezug von elektrischer Energie.

1.2 Entsprechend § 12 Abs. 3a BauGB sind im Rahmen der festgesetzten 
Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

1.3 Rückbau
Nach Ende der Nutzung als Photovoltaikanlage sind die Flächen in ihren 
Urzustand zurückzuversetzen. Alle technischen Anlagen, Wege, Einfriedungen
und Gebäude sind vollumfänglich mit allen Fundamenten sind abzubauen. Als 
Folgenutzung gilt wieder - entsprechend dem Ausgangszustand vor dieser 
Sondernutzung - die planungsrechtliche Situation als landwirtschaftliche 
Nutzfläche.
Entsprechendes gilt, falls die Nutzung der Photovoltaikanlage zu einem früheren
Zeitpunkt entfallen sollte.

2. Maß der baulichen Nutzung
2.1 Grundfläche
Als Grundflächenzahl wird 0,7 festgesetzt. Maßgeblich für die Ermittlung der 
Grundflächenzahl ist die umzäunte Fläche. Als Grundfläche wird die Grundfläche 
der Gebäude sowie die senkrechte Projektion der Module auf die 
Geländeoberfläche gerechnet.
Die Vollversiegelung von Flächen im Sondergebiet ist auf die erforderlichen 
Gebäudefundamente zu beschränken. Die Grundfläche für Nebengebäude darf 
insgesamt max. 200 m² betragen.
Die Modultische sind mit Ramm- oder Schraubfundamenten aus Metall zu 
verankern. Sollten Gründungsprobleme vorliegen, können bedarfsorientierte 
Fundamente (Punkt- oder Streifenfundamente) eingesetzt werden.

2.2 Höhe baulicher Anlagen
Die maximal zulässige Höhe der Module einschließlich Tragekonstruktion, 
gemessen zwischen dem Planungsgelände und der Oberkante Module, beträgt 
3,5 m. Die Unterkante muss mindestens 0,80 m über dem geplanten Gelände 
liegen.
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7.3 Das von den Modulen abfließende Niederschlagswasser ist breitflächig über 
die belebte Bodenzone zu versickern. Eine punktuelle Versickerung ist nicht 
zulässig.

7.4 Sollte oberflächennahes Grundwasser angetroffen werden, ist bei Gründung 
im Grundwasserbereich (gesättigte Zone oder Grundwasserschwankungsbereich) 
auf verzinkte Stahlprofile zu verzichten oder eine geeignete Beschichtung zur 
Minimierung von Auswaschungen zu verwenden.

7.5 Die Reinigung der Modulflächen hat ohne chemische Reinigungsmittel zu 
erfolgen.

7.6 Die Einhaltung der wasserrechtlichen Vorgaben (§ 8, § 9, § 49 WHG) ist bei 
jeder Grundwasserberührung zwingend erforderlich.

7.7 Sollte oberflächennahes Grundwasser angetroffen werden, ist bei Gründung
im Grundwasserbereich (gesättigte Zone oder Grundwasserschwankungsbereich)
auf verzinkte Stahlprofile zu verzichten oder eine geeignete Beschichtung zur
Minimierung von Auswaschungen zu verwenden.

8. Landschaftspflege/Grünordnung
8.1 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft. Es sind Ausgleichsmaßnahmen (A1-A3) 
sowie eine Vermeidungsmaßnahme (V1) vorgesehen.
Der ökologische Ausgleichsbedarf wurde gemäß des Leitfadens `Bauen im 
Einklang mit Natur und Landschaft. Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung´(2021) in Verbindung mit dem Schreiben des Bayerisches StMB 
zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen von 10.12.2021 ermittelt.

Die Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens in der Pflanzperiode nach Baubeginn 
durchzuführen. Folgende Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen sind 
festgesetzt (siehe dazu auch Vorhaben- und Erschließungsplan):

8.1 Die festgesetzten Ausgleichsflächen werden den im Rahmen des 
Bebauungsplanes festgesetzten Eingriffen zugeordnet.

Folgende Maßnahmen sind auf den Flächen durchzuführen:
- A1:  Entwicklung einer Staudenflur

Die Fläche zwischen Hecke und den angrenzenden Flächen in den als A1 
gekennzeichneten Bereichen ist als Staudenflur zu entwickeln. Der Saum ist alle 
zwei Jahre im Herbst zu mähen und das Mahdgut abzufahren. Der Einsatz von 
Düngemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen.

- A2: Flächeneingrünung mit Heckenpflanzung
Die internen Ausgleichsflächen sind in den dargestellten Bereichen mit einer  
Hecke aus heimischen Sträuchern zu versehen. Die Anlage der Hecke ist mit der 
Errichtung der Anlage, spätestens bei Beginn der darauf folgenden 
Vegetationsperiode durchzuführen. Angaben zu den zu verwendenden Gehölzen, 
Qualitäten und Pflanzabständen sind dem Vorhaben- und Erschließungsplan zu 
entnehmen.
Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und in ihrem Bestand dauerhaft zu 
sichern. Nicht angewachsene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode durch 
Gehölze gleicher Art und Größe zu ersetzen.  

- A3: Flächeneingrünung mit lockeren Hecken und Gehölzgruppen
Die internen Ausgleichsflächen sind in den dargestellten Bereichen mit einzelnen 
Gehölzgruppen und Hecken aus niedrigwüchsigen, heimischen Sträuchern zu 
versehen. Die Gehölze sind nur auf 60-70 % der Fläche anzupflanzen und 
sicherzustelle, dass Lücken erhalten bleiben.   Die Anlage der Hecke ist mit der 
Errichtung der Anlage, spätestens bei Beginn der darauf folgenden 
Vegetationsperiode durchzuführen. Angaben zu den zu verwendenden Gehölzen, 
Qualitäten und Pflanzabständen sind dem Vorhaben- und Erschließungsplan zu 
entnehmen.
Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und in ihrem Bestand dauerhaft zu 
sichern. Nicht angewachsene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode durch 
Gehölze gleicher Art und Größe zu ersetzen.

8.2 Pflege innerhalb der Freiflächenphotovoltaikanlage
Die Sondergebietsfläche ist als Grünland zu entwickeln. Der Aufwuchs ist ein- bis 
zweimal jährlich zu mähen und das Mähgut abzufahren. Etwa drei Viertel der 
Fläche wird zweischürig (erster Schnitt ab 01. Juli, zweiter Schnitt ab 15. August) 
gemäht, das verbleibende Viertel einschürig (ab 15. August). Die Verteilung der 
ein- bzw. zweischürigen Teilflächen ist jährlich wechselnd anzuordnen. Alternativ 
ist eine Beweidung zulässig.
Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen. Aufkommende 
Neophyten (Indisches Springkraut, Herkulesstaude, Kanadische Goldrute, 
Japanischer Knöterich) sind auf der gesamten Fläche frühzeitig zu beseitigen

8.3. Verwendung von Regio - Saatgut Ursprunggebiet 14 - (Fränkisches 
Hügelland)
Bei der Ansaat der Grünlandflächen der Ausgleichsfläche ist Regio - Saatgut mit 
einem Kräuteranteil von mind. 90 % zu verwenden.

8.4. Die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln ist ausgeschlossen.

9. Artenschutz
9.1 Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen

Maßnahmen zur Vermeidung

M01: Um die Offenheit der Feldflur weiterhin gewährleisten zu können, muss auf
Heckenpflanzungen im östlichen Bereich verzichtet werden. Als Alternative sollen
bevorzugt 3 m breite Altgrasstreifen mit vereinzelten Strauchpflanzungen 
(Abstand min. 15 m) entlang der Grundstücksgrenze angelegt werden. Diese
Streifen sind in einem zweijährigen Rhythmus zu mähen. Das Mahdgut muss 
abtransportiert werden. Der Einsatz von Dünger oder Pflanzenschutzmitteln ist
nicht zulässig.
M02: In den Monaten März bis Juni ist eine Vergrämung der Bodenbrüter vor und 
während der Bauphase bei Baustopps zwingend nötig, damit die Vögel den 
Bereich der Baufläche nicht als Brutrevier besiedeln. Hierfür müssen ca. 2 m 
hohe Stangen (über Geländeoberfläche) mit daran befestigten Absperrbändern 
von ca. 1-2 m Länge innerhalb der eingriffsrelevanten Fläche aufgestellt werden. 
Die Stangen müssen in regelmäßigen Abständen von etwa 25 m aufgestellt 
werden.
M03: Die unbebauten Flächen der Anlage (Flächen zwischen den 
Photovoltaikmodulen) sind als extensive Wiesen oder Weiden (ohne Düngung und 
Pestizideinsatz) zu nutzen. Es wird Selbstbegrünung oder Einsaat von 
gebietsheimischem, arten- und blütenreichen Saatgut empfohlen. Die 
Grünflächen im Bereich der Mo-dule dürfen jährlich maximal zweimal ab Mitte Mai
gemäht werden; die Randbereiche frühestens einmal ab August. Das Mahdgut ist 
anschließend zwingend zu entfernen. In den Randbereichen ist ein Altgrasstreifen 
zu generieren.
M04: Bei der Eingrünung muss auf die Verwendung heimischer, 
standortgerechter Sträucher geachtet wer-den. Früchtetragende Gehölze sind zu 
bevorzugen. Als mögliche Straucharten eignen sich hier nicht allzu stark 
wachsende und beerentragende Gehölze, wie zum Beispiel Heckenrose (Rosa 
canina), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Eingriffliger (Crataegus 
monogyna) und Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevi-gata).
M05: Das biotopkartierte Feldgehölz im Norden darf in seiner Funktion als 
Bruthabitat für Heckenbrüter nicht beeinträchtigt werden. Während der 
Vogelbrutzeit (1. März bis 30. September) ist ein 3 m breiter Puf-ferstreifen 
einzuhalten. Dieser Streifen darf in diesem Zeitraum weder befahren noch zur 
Lagerung von Ma-terialien genutzt werden. Zum Schutz dieses Pufferstreifens ist 
während der Bauarbeiten in den Monaten März bis September ein nicht 
verrückbarer Bauzaun anzubringen.
M05: Das biotopkartierte Feldgehölz im Norden darf in seiner Funktion als 
Bruthabitat für Heckenbrüter nicht beeinträchtigt werden. Während der 
Vogelbrutzeit (1. März bis 30. September) ist ein 3 m breiter Pufferstreifen 
einzuhalten. Dieser Streifen darf in diesem Zeitraum weder befahren noch zur
Lagerung von Materialien genutzt werden. Zum Schutz dieses Pufferstreifens ist
während der Bauarbeiten in den Monaten März bis September ein nicht 
verrückbarer Bauzaun anzubringen.

9.2 CEF-Maßnahmen
Schaffung von Bleistreifen/-flächen mit angrenzender Ackerbrache im Bereich der 
Flurstücke Nr. 701 und 702/2 (TF), Gmkg. Bubach am Forst
Entwicklungsziel: Entwicklung einer 1 ha großen Blühfläche in Kombination mit 
Ackerbrache

9.2.1 Herstellung:
50 % der Fläche als selbstbegrünende Ackerbrache, 50 % als Blühfläche
Bei 50 % der Fläche Einsaat mit einer standorttypischen Saatgutmischung 
regionaler Herkunft mit niedrigwüchsigen Arten mit mindestens 50 % 
Kräuteranteil. Die Fläche ist lückig mit reduzierter Saagutmenge (max. 50-70% 
der regulären Saatgutmenge) anzusäen, Rohbodenstellen sind zu erhalten.
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5. Örtliche Verkehrsflächen
5.1 Die Grundstückszufahrten sind in den im zeichnerischen Teil dargestellten 
Flächen bis zu einer Breite von 5 m zulässig

5.2 Einfahrtbereiche des SO-Gebiets

6. Einfriedungen
Einfriedungen sind als Metallzäune, auch mit Kunststoffummantelung und 
Übersteigschutz zulässig. Sie dürfen eine Gesamthöhe von 2,20 m über der 
bestehenden natürlichen Geländeoberkante nicht überschreiten. Durchgehende 
Betonsockel sind unzulässig. Es sind lediglich Punktfundamente für die 
Zaunpfosten erlaubt. Die Unterkante des Zaunes ist entsprechend der 
Geländetopographie mindestens 20 cm über dem Boden auszuführen. 
Sicherungsmaßnahmen gegen Wolfsübergriffe sind dann zulässig, wenn die 
ökologische Durchgängigkeit für Kleintiere erhalten bleibt. Die Einzäunung muss 
im Zeitraum einer stattfindenden Beweidung, gemäß dem Schreiben des 
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz vom 
02.02.2024, wolfabweisend gestaltet werden. Die ökologische Durchgängigkeit 
für Kleintiere muss erhalten bleiben. Rehdurchschlupfe sind zulässig.

7. Geländeoberfläche/Grundwasserschutz
7.1 Das natürliche Geländeniveau darf maximal um 0,50 m abgegraben oder 
aufgeschüttet werden, wobei etwaige Auffülllungen und Abgrabungen mindestens 
einen Meter vor nachbarlichen Grundstücksgrenzen auf das natürliche Niveau 
zurückzuführen und mit Böschung auszubilden sind. Stützmauern sind 
unzulässig. Aufschüttungen müssen mit inertem Material (Material entsprechend 
den Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung - Ersatzbaustoff) bzw. dem 
Aushubmaterial des Planungsbereichs erfolgen. Oberboden, der bei allen 
baulichen Maßnahmen oder sonstigen Veränderungen der Oberfläche anfällt, ist 
in nutzbarem Zustand zu erhalten, vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen 
und fachgerecht in maximal 2,00 m hohen Mieten zwischenzulagern. Auch 
sonstige Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtungen oder 
Bodenverunreinigungen, sind zu vermeiden.

7.2 Sämtliche Bodenbefestigungen sind in sickerfähiger Ausführung 
(Schotterrasen) herzustellen, so dass das Niederschlagsabwasser breitflächig 
über die belebte Bodenzone versickern kann.

liegen.

Die maximal zulässige Höhe der Gebäude, gemessen zwischen Planungsgelände
und Oberkante Gebäude, beträgt 3,50 m.

2.3 Es gelten die Abstandsflächen lt. BayBO.

2.4 wasserempfindliche Anlagenteile sind im Bereich von Hochpunk-ten oder im 
Bezug zum Geländeniveau, um min. 30 cm über Planungsgelände erhöht zu 
errichten.

3. Baugrenze
Die überbaubare Fläche für Photovoltaikmodule und Gebäude sowie alle 
Nebengebäude werden durch Baugrenzen im Sinne von §  23 Abs. 3 BauNVO 
festgesetzt.

4. Gestaltung baulicher Anlagen
4.1 Dachausbildung
Für alle Gebäude werden Flach- oder Satteldächer mit maximal 30° Neigung 
festgesetzt. Dacheindeckungen in Metall sind nur in matter und beschichteter 
Ausführung zulässig. Als Farbe ist naturrot, rotbraun, grün, grau oder braun in 
gedeckten Nuancen zu wählen. Alternativ ist eine extensive Dachbegrünung 
zulässig.

4.2 Fassaden
Durchbrüche, Lüftungsöffnungen und dergleichen müssen siedlungsabgewandt 
angeordnet werden. Als Fassadenfarbe ist grün, grau, braun oder weiß in 
gedeckten Nuancen zulässig.

4.3 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind bis zu einer maximalen Fläche von 5 m² an der Einfriedung 
im Zufahrtsbereich zulässig. Fahnenmasten und elektrische 
Wechselwerbeanlagen sind nicht zulässig.

4.4 Modulreihen
Der Abstand zwischen den Modulreihen muss mindestens 2,5 m betragen.

0 20 100m10

   Planverfasser

VORHABENBEZOGENER
BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN

"Solarpark Hintere Zell"

Gemeinde Holzheim am Forst
Keltenweg 1, 93183 Kallmünz

Landkreis Regensburg

Vorentwurf: 12.10.2024
Entwurf: 11.11.2025

Endfassung:

NEIDL + NEIDL
Landschaftsarchitekten und Stadtplaner

Partnerschaft mbB
Dolesstr. 2, 92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon: +49(0)9661/1047-0
Mail: info@neidl.de//Homepage: neidl.de

E. Begründung siehe Textteil

F. Umweltbericht siehe Textteil

Lageplan o. Maßstab

Hinweis: Die Änderungen zum Vorentwurf sind hervorgehoben.


	vBBP

